
Deutscher Bundestag
Petitionsausschuss

Die Vorsitzende

Herrn

Jörg Mitzlaff

Am Friedrichshain 34
10407 Berlin

Berlin, 13. Dezember 2022

Bezug: Ihre Eingabe vom

12. Januar 2022;Pet 4-20-07-4831-

Sehr geehrter Herr Mitzlaff,

der DeutscheBundestag hat Ihre Petition beraten und am
10. November 2022 beschlossen:

002586

Anlagen: 1

Das Petitionsverfahren abzuschließen.

Martina Stamm-Fibich,MdB
Platz der Republik 1

11011 Berlin

Er folgt damit der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses

(BT-Drucksache20/4073), dessen Begründungbeigefügt ist.

Telefon: +49 30 227-35257
Fax: +49 30 227-36027 Mit dem Beschluss des DeutschenBundestages ist das

Petitionsverfahren beendet.vorzimmer.peta@bundestag.de

Mit freundlichen Grüßen

Seneueu- Zbrs
Martina Stamm-Fibich
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Petitionsausschuss

Pet 4-20-07-4831-002586

10405Berlin

Pflichtteilsrecht

Beschlussempfehlung

Das Petitionsverfahren abzuschließen.

Begründung

Mit der Petition wird die Abschaffung der gesetzlichen Regelungen zum Pflichtteil im Erbrecht

gefordert.

Zur Begründungdieses Anliegens wird mit der Petition im Wesentlichen vorgetragen, dass der

Anspruch auf Auszahlung des Pflichtteils einen Eingriff in die Selbstbestimmung des Verstorbe-

nen darstelle, weil dieser nicht frei über sein Eigentumverfügen könne. Zudem seien Pilichtteils

ansprüchederAbkömmlinge gegenüberdem überlebenden Ehegatten nicht gerechtfertigt und

führten zu wirtschaftlich ungerechten Ergebnissen, etwaim Fall eines gemeinsam gekauften bzw.

erworbenenHauses. Ein genereller Erbanspruch sollte erst gegebensein, wenn beide Elternteile

verstorben seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die eingereichten Unterlagen Bezug genommen.

Dem Petitionsausschuss liegen zu diesem Thema mehrereEingaben mit verwandter Zielsetzung

vor, die wegen des Sachzusammenhangs einer gemeinsamen parlamentarischen Prüfung unterzo-

gen werden.Es wird um Verständnis gebeten, dass nicht auf alle der vorgetragenen Aspekte im

Einzelnen eingegangen werden kann.

Der Petitionsausschuss hat der Bundesregierung Gelegenheit gegeben, ihre Haltung zu der Ein-

gabedarzulegen. Das Ergebnis der parlamentarischen Prüfung lässt sich unter anderemunter Ein-

beziehung der seitens der Bundesregierung angeführten Aspektewie folgt zusammenfassen:

Der Ausschussstellt zunächst fest, dass die Erbrechtsgarantie ausArtikel 14 Absatz 1 des Grund-

gesetzes (GG)den Bürgern das Recht gibt, grundsätzlich frei zu bestimmen,wer ihr Vermögen

nach ihremTod erhalten soll (Testierfreiheit). Der vom Erblasser eingesetzte Erbe wird mit dem

Tod des Erblassers im Wege der Gesamtrechtsnachfolge Eigentümerdes Nachlasses als Ganzes

(S 1922des Bürgerlichen Gesetzbuchs -BGB).Erbfolge ist die Rechtsnachfolge des Erbenin das
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gesamteVermögen des Erblassers samt den Verbindlichkeiten. auchwenn die Verbindlich keiten

überwiegen.

DerErblasser kann seine nächsten Angehörigenenterben. Es ist jedoch seit jeher als ungerecht

empfunden worden,wenn der tüberlebende Ehepartner, die Abkömmlinge (Kinder, Enkel usw.)

oder die Eltern gar nichts erhalten. Deshalb sichert der Gesetzgeber diesem eng begrenzten Perso-

nenkreis den Pflichtteil zu.Die
Pflichtteilsberechtigtenwerden jedoch nicht Erbe, sie haben ge-

gen den oder die eingesetzten Erben lediglich einen Anspruch auf Geldzahlung in Höhe der

Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils.

Der Petitionsausschuss weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Plichtteilsrecht ver-

schiedene Funktionenerfüllt. Entsprechend der Vorstellung von der Tradierung der Familien-

habe soll mit dem Pilichtteilsrochtein Teil des Gutes, das der Erblasser seinerseits ererbt oder

dazu erwirtschaftet hat, zumindestwertmäßig an die nachfolgenden Generationen
weiter gegeben

werden.Uberdas Pflichtteilsrecht dor Abkömmlinge wird dabei verhindert, dass das Erbe voll-

ständig in familienfremde Hände kommt und damit der bisherigen, dem Schutz des Artikels 6

GC unterstehenden Familie auf Dauer entzogen wird. Das Pflichtteilsrechtvon Abkömmlingen,

Ehegatten und ggf.Eltern erscheint dabei zugleich als Fortsetzung sowohlder vormaligen Unter

haltspflicht des Erblassers gegenüber den Pflichtteilsberechtigten als auch als eine Form der Ge-

genleistung des Erblassers für die vormalige Unterhaltsverpflichtung der Pflichtteilsberechtigten

gegenüberdem Erblasser.

Unabhängigvon jeder Unterhaltsverpflichtung tritt mit dem Pflichtteilsrecht an die Stelle der

rechtlichen und sittlichen Plichten zur gegenseitigen Förderung und Hilfe unter Lebendennach

dem Tod des Erblassers die Berechtigung auf Teilhabe am Vermögen des Erblassers.DerVermo

genserwerbeines Erblassers kann in
vielfältiger

Weiseauf Leistungen und Verhaltensweisen der

Familie aufbauen. So schaffen z.B. die Eltern durch Erzichung und Ausbildung erst die Basis für

die spätere berufliche Tätigkeit ihrer Abkömmlinge.Der Ehegatte und die Abkömmlinge dagegen

wirkendurch die Haushaltsführung und Mithilfe, aber auchdurch die Lebensgestaltung (z.B.

durch die Höhe ihrer Bedürfnisse und Ansprüche)auf die Vermögenssituation des Erblassers ein.

So kann etwa ein Konsumverzichtder Familie zurVermögensbildungdes Erblassers erheblich

beitragen.
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Das aufgezeigte Geflecht an lebzeitigbeiderseitigen Verpflichtungen und Selbstverständlichkei-

ten findet beim Tode des Erblassers einen Abschluss im Erb- oder zumindest
Plichttei lsrecht

der

hinterbliebenen nächsten Angehörigen. Die vom Familienerbrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs

bezweckteTradierung der Familienhabe findet sich damitinsbesondere im Pfichtteilsrecht der

Abkömmlinge.

Den Pflichtteil kann der Erblasser einem Pflichtteilsberechtigten daher auchnur inAusnahmefäl

len entziehen. Eine Entziehung des Plichtteils ist nur dann möglich, wenn der Enterbte sich
ei

ner schwerwiegendenStraftat gegenden Erblasser, seinen Ehegatten oder Lebenspartner, einen

Abkömmling odereiner anderenähnlich nahestehendenPerson schuldig gemachthat oder die

gegenüberdem Erblasser bestehende gesetzliche Unterhaltspflicht böswillig verletzt oder wegen

einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafevon mindestens einem Jahr ohne Bewährung

rechtskräftig verurteiltwird und die Teilhabe des Abkömmlings am Nachlass deshalb fürden

Erblasser unzumutbar ist.

Der Ausschussunterstreicht insbesondere die verfassungsrechtliche Grundlage des
Pflichtteils

rechts. So hat das Bundesverfassungsgericht am 19. April 2005 (Az: 1 BvR 1644/00, 1 BvRR

188/03) entschieden, dass die grundsätzlich nicht entziehbare und bedarfsunabhängige wirt-

schaftliche Mindestbeteiligung von Kindern am Erbe ihrer Eltern durch die Erbrechtsgarantie des

Grundgesetzes geschüitzt ist. Das Bundesverfassungsgericht hat sich vor allem davonleiten
las

sen, dass Familienmitglieder füreinander Verantwortung tragen. Eltern wie Kinder sind daher

verpflichtet, sich gegenseitig Beistand zu leistenund aufeinander Rücksicht zu nehmen.Nach

Ansicht des Bundesverfassungsgerichts hat das Plichtteilsrecht selbst dann eine
familienschüt

zendeFunktion, wenn sich Erblasser und Kinder entfremdet haben. Es begrenzt die Möglichkeit

des Erblassers, ein Kind durch eine Enterbung zu bestrafen. Darüber hinaus schützt es gerade

auch nichteheliche Kinder, die anderenfalls oftmals bei der Verteilung des Nachlasses leer aus-

gingen.

Dem Petitionsausschuss ist bewusst, dass der Erbe gezwungen sein kann, das Familieneigen heim

zu verkaufen oder ein Unternehmen zuzerschlagen, um hohe Plichtteilsansprüche zu erfüllen.

Er weist jedoch darauf hin, dass der Erbe die Stundungdes Pflichtteils verlangen kann, wenn die

sofortige Erfüllung des gesamtenAnspruchseine unbillige Härte bedeuten wüirde. Dies kann je

nach den Umständen im Einzelfall auchzu einer Stundungdes gesamtenBetrages führen. Dabei
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